
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/4/28 7Ob7/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1977

Norm

ABH Art26 Abs8

AHVB Art7 I Abs8

AVBV Art5 P 3c

VersVG §6 Abs3 A

VersVG §15a

Rechtssatz

Die Bestimmung in Allgemeinen Versicherungsbedingungen, daß durch irrtümliche Annahme des Vorliegens einer

gesetzlichen Haftp icht oder der Richtigkeit der erhobenen Ansprüche oder behaupteten Tatsachen der

Versicherungsnehmer (in Bezug auf ein objektiv unzulässiges Anerkenntnis oder Befriedigung; vgl § 154 Abs 2 VersVG

nicht entschuldigt werde, ist gemäß § 15 a VersVG insoweit unwirksam, als Irrtum nach § 6 Abs 3 VersVG für das

Fortbestehen der Leistungspflicht des Versicherers trotz Obliegenheitsverletzung von Bedeutung ist.
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